
Amts -Blatt der Ztadt Wiesbaden
und amtliches Puvlikatiorrsorgan ver Gemrindc « : Schierstein , Sannenderg , Rambach , Ranrod , Franenstcin . Wambach u. V. «.

Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.

Vckanutmachnng.
Das am lß . Januar d. I . in dem Stadt-

watdc Distrikt „C . ltzehrn " ersteigerte *?ols
wird znr Abfuhr hiermit überwiesen.

Wiesbaden , den 20. Januar 1912.
->2tzoi _ Der Maaiitrat.

Bekanntmachung.
Freitag . den 28. Januar d. Js .. vormittags

ioll in den Distrikten „Pfaifcnborn " und »schla-
ierskovi " das nachstehend brzeichnete Gehölz ver¬
steigert werden.

1. 1 Eichen -Stamm 1.83 Feftmtr ..
2 13 Buchen -Stämmr von zuiammen ca. 1»

Feftmtr , Inhalt . Durchmesser von 0.34 bis
0.48 Meter.

3 . 128 Rmtr . Buchen « cheitholz.
4 . 75 Rmtr . Buchen Priigcllwlz.
5. 3038 Bucken Wellen . . ^

«rcditbcwilligung bis rum t . September 1912.
Das Stammholz kommt gegen 12/ - Nhr zum

Zusammenkunft vormittags 10 / Uhr vor
zilcrentbal , Restauration Jägerhaus.

Wiesbaden , den 17. Januar 1912
32895_ _ Der Mag, «trat.

Scefifch -Kochkurse.
Die Stadt Wiesbaden beab ^ cktigt . durch

den Deutschen Seefischerei -Verein Secsisch-
Kochkftrse vom 1. Februar d- I . ab abhalten
zu lassen Der Unterricht wird unentgeltlich
«keilt . Der Zweck der Kurse ist , die Zu¬
bereitung der für die Bvlksernährnng außer¬
ordentlich wichtigen Seefischsorten der Bevöl¬
kerung bekannt zu machen.

Diejenigen Personen , welche beabnchtlgen,
an den Kochkursen teilzunehmen , werden er¬
sucht . sich auf dem Rathaus . — et 24, vor¬
mittags von 9—12 Uhr und nachmittags von
3—6 Uhr zu melden und sich dort in eine
Liste eintragen zu lassen . Dort wird ihnen
alles Nähere mitgeteilt.

Wiesbaden . 18- Januar 1912.
>>2898_ Der Maaiitrat.

Polizeivcrordnung.
Au , Grund der 88 6. 11. 12 -und 18 der Ver¬

ordnung vom 20. Sevtember 1887 (G . S . « .
13291. in Berbiudnug mit,den 88 137 und 139
des " >av -desve xlva11ungsgesetzes vom 30. oult
1883 (G . S . S . 195) wird — da der vorliegende
Fall keinen Aufschub zuläht — vor Einholung
der vorbehaltenen Zustimmung des BezirkSans-
ichusses für den Umfang des Regierungsbezirks
Wiesbaden folgende Polizeiverordming erlassen:

8 1. Die Hauseigentümer und deren Stell - '
vertretet sind verpflichtet , die in den Kellern.
Schuppen , Ställen und ähnlichen Räumlichkeiten
überwinternden Schnaken durch Ausräuchern der
Räumlichkeiten mit einem geeigneten Räucher-
vukver oder durch Abflammen der Wände und
Decken, durch Zerdrücken mit feuchten Tüchern
oder in sonstiger wirksamer Weise zu vernichten.

Tie Mieter haben die betreffenden Raume
suni fraglichen Zwecke zu öffnen.

§ 2 Beim Abflammen ist zur Vermeidung
von Feucrsgciahr mit der nötigen Sorgfalt zu
verfahren : ein Eimer Wasier und ein Rerng-
befen find zum Ablöschen und Ausschlagen eines
etwa entstellenden Feuers bereit zu stellen . Wo
feuergefährliche Gegenstände lagern , darf nicht
abgeflammt werden .-

8 3. Mit den VernichtunsSarbeiten nt erst
zu 'beginnen , wenn durch öffentliche Bekannt¬
machung der Ortspolizeibehörde dazu amge¬
fordert wird . .. . . .

Bei fruchtlosem Ausfälle der Arbeiten nn-d sie
aui polizeiliche Aufforderungen zu wiederholen.

8 4. Falls die Gemeinden ihrerseits die Ber-
nich'tungsarbeiten übernehmen , sind Hauseisen-
tiintcr und bfcrcit 3teIIoßv tretet ihrer int 8 1 m* 5
gesetzten Verpflichtung enthoben.
' Es ist jedoch den mit der Ueberwachung und
dem Vollzug der vorgeickriebenen Maßnahme
betrauten Personen (also sowohl den betreffenden
Polizeibeamten als auch den Beamten und An¬
gestellten der G -nieindenl . ioiern sie sich ge-
hörig auöweisen , d<rs Betreten Äer im 8 ^ ve-
SSichneten Räumlichkeiten zur Erfüllung tbrer
Aufgabe bei Tage jederzeit zu gestatten.

Bevor sie irg -enörvelche BertilgungKarberten
vornehmen , haben sie jedoch den Inhaber der
Wohnung oder seinen Stellvertreter (gegebenen¬
falls auch den Mieters in Kenntnis zu setzen.

8 5 Weitere Anordnungen können durch
orisvolizeiliche Vorschriiteu getroffen werden:
insbesondere kann die Anwendung eines als be¬
sonders wirksam erprobten Bertilgungsmittels
angeorduet werden.

8 6. Zuwiderhandlungen werden »nt Gelo¬
strase bis zu 60 Mark , im Unvermögensfalle mit
entsprechender Hast bestraft.

8 7. Diese Polizeiverordnnng tritt sosort mit
ihrer Verkündigung in Kraft.

Wiesbaden , den 1. Februar 1911.
Ter Regierungs -Präsident.

I . B .: v . Gisncki.
Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 5. Dezember 1011.

3115 & _ Der Magistrat.
Bekanntmachung.

Ter Mehrerlös von den bis zum 15 De¬
zember 1911 einschließlich verfallenen nnd am
15  und 16. Januar 1912 versteigerten Pfän¬
dern Nr . 29 520 bis 36 435 kann gegen Rück¬
gabe der Pfandscheine bei der städt . Leihhaus
lasse in Empfang genommen werden . Tie
bis zum 10. Januar 1913 nickt erhobenen Be
träge fallen der Leihhausanstalt anheim.

Ferner bringen ivir wiederholt zur
Kenntnis , daß Verlängerungen der Piand-
schcinc nur noch bis zu dem aus dem viand-
chcin vermerkten Verfalltage statisindcn.

Wiesbaden , den 20. Januar I9l2-
32991 Städt . Leihhaus -Deputation.

LandcS -Bcrsicherungsanstalt Hessen -Nassau.
Bekanntmachung

Infolge der vom 1. Januar 1912 ab durch die
Reichsversichcrungsordnung geschehenen Einbe¬
ziehung der Hinterbliebrncniüriorge in die rcichs-
geictzliche Invalidenversicherung sind die Ver¬
sicherungsbeiträge in sämtlichen Lohnklaiien er¬
höht worden . Es kosten nunmehr
die Marken l . Lobnklasie 16 4  ibisher 14 F ).

„ „ IF. 24 4 (bisher 20 F >.
III . .. 32 4 (bisher 24 Fl.

„ IV . „ 40 4 <bisher 80 .4 ),
„ .. V. 48 4  ibisher 36 4 ).

Jeder Arbeitgeber und jeder Versicherte wird
durch diese Neuerung betroffen . Wer bisher »ach
den bis zum 31. Dezember 1911 gültigen Be¬
stimmungen:
as Marken zu 14 F . bj Marken zu 20 4 - ei Mar¬
ken zu 24 F . dl Marken zu 30 4 . es Marken
zu 36 4  zu verwenden batte , muß daher vom
1. Januar 1912 ab entrichten a> Marken zu 18 F.
bj Marken zu 24 4 . c ) Marken zu 32 F , d) Mar¬
ke» zu 40 4 , es Marke » zu 48 4 .

Gemäß 8 1249 der Reichs -Bersicherungsord-
nilng wird dies hiermit unter dem Hinzufngen
bekannt gemacht , daß unsere Bekanntmachung über
die Höbe der im dortigen Kreise zu entrichtenden
Wockcnbeiträge hiernach vom 1. Januar 1912 ab
insofern abgcündert wird , als überall an Stelle
der alten nunmehr die neuen Bockirnbciträgc
treten.

Im übrigcu sind noch sotgende Aenderungen
z» brachten:

1. Landwfrtichaitljckr Betriebsbeamte haben
mindestens Marken der III . Lobnklasie zu 32 4
zu verwenden , wenn ihr Jahresarbeitsverdienst
bis zu 850 Mark beträgt : Marken der !. und ll.
Lohuklasie sind kür sie nicht mehr zulässig , auch
wenn diese BrtricbSbeamten nur einen geringen
Lohn haben . Beläuft fick ihr Jahresarbeitsver-
dienit auf mehr als 850 Mk. bis zu 1150 Mk ., io
müssen Marken der IV . Lohnklasic zu 40 F , und
beläuft er sich aus mehr als 1150 Mk. bis 2000
Mark , so müssen Marken der V. Klaff « zu 48 4
zur Verwendung kommen.

2. In die Versichcrungsoflickt sind neu cinbc-
zogcn und haben sich daher bei den Quittnngs-
kartenausgabeftcllen alsbald Quittungskarten
ausstellen zu lasten — und zwar , ohne daß es
hierzu weiterer Aufforderung bedarf ->>- die Ge¬
hilfen und Lehrlinge in Apotheken sowie die
Bühnen - und Qrchestermitglieder ohne Rücksicht
auf den Kunitwert ihrer Leistungen.

3. Lehrer und Erzieher an öffentlichen Schulen
oder Anstalten , die nach dem bisherigen Rechte
um deswillen von der VersicherungSvilicht befreit
gewesen sind , weil ihnen Anwartschast auf
Pension im Betrage der geringsten Invaliden¬
rente gewährleistet war , sind fortab nur noch
dann versichcrungssrci . wenn sic auch Anwart¬
schaft auf die gesetzlichen Mindestleistungen an
Witwen - und Waisenrente haben . Diese Mindest-
sätzc sind 116 JI  Invaliden -, 69,80 Ji  Witwen -,
34,90 , /k Waisenrente für eine Waise und 26,65 Ji
Waisenrente für jede weitere Waise.

4. Tie Einklebung der Marke » in di: Quit-
tungSkartcn hat , wie bisher , bei der Lohnzahlung
zu geschehen. Wenn eine regelmäßige Lohn¬
zahlung nicht stattfindet oder wenn ein Versicher¬
ter durch Vertrag für mindestens «in Vierteljahr
dem Arbeitgeber zur Arbeit vervslickNet ist, sind die
Marken nicht nur spätestens am Schluß des Ka¬
lenderjahres — wie bisher — sondern spätestens
in der letzten Woche jeden Vierteljahrs oder wenn
die Beendigung der Beschäftigung früher eintritt.
alsbald beim Austritt des Versicherten aus der
Arbeit zu verwende » .

5. Die Marken müssen sämtlich entwertet wer¬
den und zwar , wie schon jetzt, alsbald nach der
Verwendung durch Ansschreiben des Datums in
Ziffern . Als Tag der Entwertung soll der lebte
Tag desjenigen Zeitraumes angegeben werden,
für »velcken di« Marke gilt.

6. Alle Bersicherungsvilichtigen und alle Ver-
stchernngsberechtigten können zu jeder Zeit und in
beliebiger Anzahl Zniatzmarken einer beliebigen
Versicherungsanstalt in die Quittungskarte ein¬
kleben . Sie erwerben dadurch Anspruch auf Zu¬
satzrente für den Fall , daß sie invalide werde !,.
Der Wert der Zusatzmarken beträgt 1 Mark , und
sie können von der Post und den MärkenverkausS-
stellen bezogen werden.

7. Für die freiwillige Selbst - und Weiteroer-
sicherung dürfen nach dem 1. Januar 1912 nur die
oben bezeichnet «» neuen Beitragsmarken ver¬
wendet werden.

8. Alle Personen , die aus Grund der 88 6a
und 7 des Juvalidenoersichernngsgesetzes von dcr
Versichernngspflicht befreit waren , sind vom
1. Januar 1912 ab wieder versicherungsvflichtig.
solange sie nicht von neuem ihre Befreiung er¬
wirkt haben . Tie Anträge sind beim Bersiche-
rungsamte (Landrat oder Magistrats zu stellen.

Die genaue Beachtung der rechtzeitigen Mar-
kcnverwrndung in zureichender Höbe ist allen
Arbeitgebern umso dringender zu empfehle », als
nach 8 1488 der ReichSoersicherungsordnung
Säumigkeiten in der Markenverivendung künstig
schärfer als nach dem alten Rechte zu ahnden sind.
Der Vorstand der Landes -Bersichernngsanstalt
hat nämlich demnächst nicht nur das Reckt,
säumige Arbeitgeber in Geldstrase bis zu 300
Mark zu nehmen , sondern es steht ihm auch die
Befugnis zu , » nabbängig von der Strafe und der
Nachholung der Rückstände , dem Arbeitgeber die
Zahlung des Ein - bis Zweifachen dieser Rück¬
stände anszuerlcgen.

Eastel , den 22. Dezember 1911.
Ter Vorstand:

R ied c s c l ' Freiherr zu  E i sc  N b a ch.
Landeshauptmann,

Wird veröffent 'licht.
Wiesbaden , den 6, Januar 1912,

Der Magistrat.
33878 Abteilung für Verstcherungsfacheu.

Bekanntmachung
betreffend den Hausiergewrrbebetrieb der Aus¬
länder in den Grmeindcbezirken Frankfurt a , M.

und Wiesbaden.
Auf Grund des 8 42b Absatz 4 der ReichSge-

werbeordnung bestimme ick für die Gemeindebe¬
zirke der Städte Frankfurt a . M . und Wies¬
baden folgendes : r . . . . .

8 1 Ausländer , welche innerhalb des Gc-
mei 'ndebezirks ihres Wohnortes oder Ihrer ge-
werklick' eii Riederlassurw auf öffentlichen Wegen,
Straßen , Plätzen vder an anderen vs'entliÄen
Orten , r der ohne vorgängige Bestellung von
Haus zu Haus

1. Waren seilbieten oder .
2. Ware » bei an 'deren Personen als bei Kani-

leuteii oder solchen Personen , welche die Waren
Herstellen , oder an anderen Orten als in .offenen
Verkaufsstellen zum Wiederverkauf ankauien,
oder Warenbestcllungen bei Personen , in deren
Geschäftsbetriebe Waren der angeboteilen Art
keine Verwendu .ng finden , aussuchrn , oder

3 gewerbliche Leistungen , hinsichtlich deren
dies nickt Landesgebrauch ist. , anbieten wollen,
bedürfen eines von mir LLUSKnstellenidenErlaub-
nisfcheines . den ick — abgesehen von sonstigen
Versagungsgrüivden — nur erteilen werde , soweit
ein Bedürfnis zur Ausübung des in Rede ftch -n-
den Gewerbes in dem Bezirk vorliegt.

8 2 Die Bestiniinuilgen des Bundesrates
Wer den Gewerbebetrieb der Ausländer im Um-
berziehen , veröffentlicht durch die Bekamit-
machung des Reichskanzlers vom 27. November
1896 (Reichsgesetzblatt Seite 745s . »u II A finden
bei der Erteilung oder Versagung des Erlaubnis-
scheines i8 1> entsprechende Anwendung.

8 3. Die Anträge aus Erteilung eines Er¬
laubnisscheines find an die Königlichen Polizei¬
präsidenten zu Frankfurt a . M . und Wiesbaden
zu richten , die sie mir mit gutachtlichem Bericht
vorlegen . . . .

8 4. Ausländer , welche d,e im 8 1 bezeich¬
neten Gewerbe ohne eine Erlaubnis betreiben,
werden aus Grund des §. 148 Zister 5 der
Reichsgewerbcordnung mit Geldstrafe bis zu
150 Mark und int Unvermögenssalle mit Haft
dis zu vier Wochen besträft.

Wer den Erlaubnisschein <8 1) wahrend der
Ausübung des Gewerbebetriebes nickt bei sich
führt , wird nach 8 149 Zister 1 der Rcichsge-
iverbeordiiuiig , woselbst Geldstrafe bis zu 30
Mark oder Haft dis zu 8 Tagen -angedroht ist.
bestraft . . ^

8 5. Diese Bekanntmachung tritt mit dem
1. Februar 1912 in Kraft.

Wiesbaden , den 16. Dezember 1911.
Der Regierungspräsident:

gez . : Tr . v. Meister.
Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 16. Januar 1912 . 82893

Der Magistrat.
Bekanntmachung.

Der Eichmeister für Längenmaßc , Flüs-
sigkeitsmatze , Wogen und Gewichte ist vom
5 —25. Februar d. Js . dienstlich von hier ab¬
wesend . Das Eichamt bleibt für diese Zeit
geschlossen.
32 »o6 _ Der Mnmnrat.

Verdingung.
Die Liejernng des Bedarfs an neuen

Wasterstiescln . sowie die Ausführung der
laufenden Jnftandfeßungsarbeiten im Rech¬
nungsjahre 1912 soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen iverden.

Angebotssormulare und BcrdingungS-
niitcrlägcn können während der Bormittags-
dienststllndeil im Rathanse Zimmer Nr . 57
eingesehen , oder auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder -bestellgeldfreie Einsendung von
50 4  steine Briefmarken und nicht gegen
Postnachnahincs bezogen werden .

Verschlossene und mit entsprechender Auf¬
schrift versehene Angebote sind spätestens bis
Freitag , de » 9. Februar 1912 , vorm . 11 Uhr,
im Rathaus ? Zimmer Nr . 57 einzureichen.

DieEröffnung -der Slngebote erfolgt
Gegenwart der etwa  erscheinenden Anbie :er.
--der der mit schriftlicher Vollmacht versehenen
Vertreter . „ . ^ .

Nur die mit dem voraeschr,ebenen und
ausaesülltcn Verdinguugsformulare einge-
reickten Angebote werden bei der Zuichlags-
erteilnng berücksichtigt.

Zuschlaosfrist 3 Wochen-
Wiesbaden , den 20- Januar 1912.

Verdingung - .
Die Lieferung des Bedarfs an Pros,l°

bürsten aus Siamfafcr . Piaffavabefen nnd
Handbürsten pp . sowie die erforderlichen
lausenden Rcparaturarbeite » an den Profil-
bürsten im Rechnungsjahre 1912 sollen im
Wege der öffentlichen Ansschrerbung -ver¬
dungen werden . '

Augebvt ^ ionmilarc und Berdingungs-
unterlagen können während der Bormi tagS-
dienststunden im Rathaufe Zimmer Nr . o7
eingesehcn . oder auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfrcic Einsendung von
50 4  steine Briefmarken und riicht gegen
Postnachnahmes bezogen werden.

Berichlonene und mit entsprechender Auf¬
schrift versehene Angebote sind ' " ^si' stens bis
Samstag , den 3. Februar 1912, vorm . 11 Uhr,
int Rathanse Zimmer Nr . 57 einzureichen-

Tie Eröffnung der Angebote ersolgt in
Gegenwart der etwa erscheinenden tlnbieter
oder der mit schriftlicher Vollmacht ver¬
sehenen Vertreter . . . . . .

Nur die mit dem voraeichriebenen nnd
ausgesüllten Rerdingnngssormular einge¬
reichten Angebote werden bei der Znschlags-
ertciluua berückst -̂ " -' ! .

Zu sch tagsfrist : 3 Wochen.
Wiesbaden , de » 17. Januar 19U.. 33035

Städtisches Kanalbauamt.

Verdingung.
Tie Erneuerung des Anstriches in den

Räumen des städtischen Volksbades Roon-
straße Nr . 3 — soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Angebotssormulare . Verdingungsunter¬
lagen können während der Bormi . tagsdienst-
stünden Friedrichstraße 19 Zimmer Nr . 3 cin-
gesehen . die Verdingungsunterlagen auch von
dort gegen Barzahlung oder bestellgcldfreie
Einsendung von 25 F , und zwar bis zum Ter¬
min bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufichrnt „G.
U. 20" versehene Angebote sind spätestens bis
Montag , den 29. Januar 1912 , vorm . 11 Uhr,
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen nnd
ansgefülltcn Vcrdingnngssormular einge-
rcichtcn Angebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist 30 Tage-
Wiesbaden , den 16. Januar 1912- 82890

Tradtbauamt , Abt - für Gcbäudcnnterhaltung.

Verdingung.
Die hölzernen Rolläden für den Umbau

des Hotelrestaurants Neroberg sollen im
Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen
können während der Bormttia -gsdienststun-
den im Verwaltungsgebäude Friedrichstraße
19 Zimmer 9 eingesehen . die Angebotsunter¬
lagen ausschl . Zeichnungen auch von dort
bezogen werden.

Verschlossene - und mit der Aufschrift
„H . A . 102" versehene Angebote sind späte¬
stens bis

Montag , den 29. Januar 1912»
vormittags 9 Uhr.

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nnr die mit dem vorgeschriebcnen und

ausgefüllteu Verdingnngsformnlar cingc-
reichten Slngebote werden berücksichtigt.

Zu -chlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den .20 . Januar 1912.

83031 Städtisches Hvcbbauamt.

Verdingung.
Etwa 250 Omtr . Parkettfußboden aüs

Eichenholz für den Umbau des Hotelrestau¬
rants Neroberg sollen im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen nnd Zeichnungen
können mährend der Bvrmittagsdicnststun-
den im Bermaltungsgebände Fricdrichstraße
19 Zimmer 9 eingesehen , die AngebokSnnter-
lagen ausschl . Zeichnungen auch von dort
gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie E » >-
sendilnq von 30 4  bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift
„H . A - 103" versehene Angebote sind späte¬
stens bis ^

Montag , den 29. Januar 1912,
vormittags 9%, Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
jj,h  dem voraeschriebemen und

ausgesüllten Verdingnngsformnlar einge-
reichtcu Angebote werden berücksichtigt.

. .» chlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , -den 20. Januar 1912.

38031 » Städtisches Hochbauamt.

Amtliche Bekanntmachungen
der Nachbarorte.

Anmeldung der ,a,utp,r .a,t »g werdenden
Kinder.

Tie Anmeldung der schulpflichtigen Kin¬
der in der Gemeinde S o n n e n b e r g findet
vom Mittwoch , den 24. Januar bis Freitag,
den 26. Januar , nachmittags von 2—4 Uhr
im Dienstzimmer des Rektors statt . Schul¬
pflichtig sind die Kinder , die am l . April 1912
6 Jahre alt sind . Es können auch die Kinder
ausgenommen iverden , die erst in der Zeit
vom 1. Slvril bis 30 . September 1912 das
6. Lebensjahr vollenden , wenn von seiten der
Eltern durch ein ärztliches Attest der 2Iach-
mcis der genügenden körperlichen und gei¬
stigen Entwickelung erbracht wird.

Für die Anmeldung ist der Jmpfscheln
und bei auswärts geborenen Kindern außer¬
dem noch der Taufschein des Kindes mitzu-
bringen.

Sonucnberg , den 18. Januar 191:..
33038 Der Rektor : Winter.

Nutz - und Brennholz -Versteigerung.
Am kommenden Dienstag , den 23. Januar

d. Js .. vormittags 10 Uhr beginnend . Iverden im
Rambacher Genieindewald , Distrikt 21 „Flachs¬
land " und 18 „Goldstein " , folgend « Holzsorti-
men-te an Ort und Stelle öffentlich versteigert.

234 Rmtr . Buehen -Sckeitüolz.
39 Rmtr . .Buchen -Kniipvelholz,

1615 Stück Bnchen -Wellcn.
2 Eichenstämme von 5,72 Festultr . Inhalt

Bemerkt wird , daß das Holz sämtlich von
guter Qualität , insbesondere di « beiden Eichen-
stämine durchaus gesund und sehr bcauem zur
Abfahiit lagern . .

Auf Verlangen der « teigercr Kreditbcivilli-
gung bis zum 1. Oktober 1912.

Der Anfang ivird bei Holzstoß Nr . 218 DI-
strikt „Flachsland " gemachl.

Rambach , den 18. Januar 1012.
Der Bürgermeister:

33039 " -v ' ch
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